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RTR 
                    RUNDER TISCH 

                    RENTENGERECHTIGKEIT e.V. 

                               von Berufs-und Personengruppen der DDR 

 

 

Wofür stehen wir – Unsere Ziele 

Bei der Überleitung des Systems von Rente und Versorgung der DDR in das der BRD wurden bei 
vielen Rentnerinnen und Rentnern die in der DDR erworbenen Renten- und Versorgungsansprü-
che nicht in vollem Umfang in das bundesdeutsche Recht überführt oder werden bis heute nicht 
gewährt. Für die damit verbundenen Kürzungen ihrer Rente fordern wir eine POLITISCHE LÖ-
SUNG durch einen GERECHTIGKEITSFONDS, aus dem die Betroffenen eine angemessene ENT-
SCHÄDIGUNG erhalten. Nur so kann GERECHTIGKEIT für das seit über 30 Jahren bestehende Ren-
tenunrecht geschaffen werden und die LEBENSLEISTUNG der ca. 500.000 Betroffenen die ihnen 
zustehende ANERKENNUNG finden. 

 

Wer sind wir? 

Zur Durchsetzung dieser politischen Lösung wurde am 30.06.2023 der Verein  

„Runder Tisch Rentengerechtigkeit e.V.“ 

gegründet.  

 

Die Gründungsmitglieder sind Rentnerinnen und Rentner aus den folgenden Berufs- und Personen-
gruppen:  

• Gruppe Naturwissenschaftler „Technische Intelligenz" 

• Gruppe Deutsche Reichsbahn 

• Gruppe Bergleute der Braunkohleveredlung  

• Gruppe Leistungssportler 

• Gruppe Freischaffende Bildende Künstler   

• Gruppe Balletttänzerinnen/Balletttänzer 

• Gruppe Gesundheit- und Sozialwesen 

• Gruppe Deutsche Post 

 

Für die genannten Berufs- und Personengruppen bestanden in der DDR, wie in Sozialstaaten 
üblich, Alterssicherungssysteme, auf deren Basis von den Betroffenen Ansprüche erworben wur-
den, die im Einigungsvertrag und den Rentenüberleitungsgesetzen nicht in das bundesdeutsche 
Rentenrecht überführt worden sind oder werden trotz Überführung mit dem AAÜG bis heute 
nicht gewährt.  

 

• Gruppe der in der DDR geschiedenen Frauen 

Den Betroffenen dieser Gruppe sind die gemäß DDR-Rentenrecht zustehenden Rentenansprü-
che für Betreuungs- und Erziehungszeiten der Kinder nicht anerkannt und der den Frauen in den 
alten Bundesländern in vergleichbaren Situationen zustehende Versorgungsausgleich nicht ge-
währt worden. 

 
• Darüber hinaus vertritt der Verein auch die Interessen von Rentnerinnen und Rentnern aus an-

deren Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der DDR, deren Rentenansprüche ebenfalls 
nicht vollständig in das bundesdeutsche Rentenrecht übernommen wurden. 
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Seit über 30 Jahren haben die Gruppen vergeblich darum gekämpft, auf politischem und gerichtli-
chem Wege die Anerkennung ihrer rechtmäßig in der DDR erworbenen Rentenansprüche zu errei-
chen. Die Klagen wurden unter Berufung auf die Gesetzeslage gemäß Einigungsvertrag und dem 
Rentenüberleitungsgesetz abgewiesen. Für eine entsprechende Klarstellung durch Änderung bzw. 
Präzisierung der Gesetze fehlt der politische Wille der Regierung und des Parlaments.                                    
Die Missachtung der rentenrechtlichen Ansprüche durch die politisch Verantwortlichen verstößt ge-
gen Artikel 1 (1) und Artikel 3 (3) Grundgesetz. (1) 

Deshalb haben wir uns in dem Verein „Runder Tisch Rentengerechtigkeit e.V.“ zusammengeschlos-
sen, um mit vereinten Kräften im Rahmen einer politischen Lösung einen angemessenen einmali-
gen Abgeltungsbetrag/Entschädigung für die nicht gewährten Rentenansprüche durchzusetzen.  

Mit dem beschlossenen „Härtefallfonds“ erkennen Regierung und Parlament das bestehende Ren-
tenunrecht ja de facto dem Grunde nach an; er ist aber in keiner Weise eine Lösung für unsere 
Forderung einer angemessenen Entschädigung.  

 

Was fordern wir? 

 

Der Fehlbetrag in der Rentenhöhe, der sich durch die Nichtanerkennung der in der DDR erworbenen 
Rentenansprüche in den einzelnen Gruppen ergibt, beträgt durchschnittlich über alle Gruppen ca. 
40.000 € pro Betroffenen bezogen auf 15 Rentenjahre. Von diesem Rentenunrecht sind zurzeit ca. 
500.000 Rentnerinnen und Rentner betroffen.  

Der Verein „Runder Tisch Rentengerechtigkeit e. V. „ fordert deshalb für alle Rentnerinnen und 
Rentner, die in der DDR rechtmäßig Alterssicherungsansprüche aus Zusatz- und Sonderversor-
gungssystemen erworben haben, die aber bei der Überführung in das bundesdeutsche Recht sys-
temwidrig nicht als Zusatzrenten berücksichtigt wurden, einen Abgeltungsbetrag/Entschädigung 
in Höhe von durchschnittlich 20.000 € pro betroffene Person ohne Ausschlusskriterien. 

 

Begründung: 

 

1. Alle Bürger der DDR waren gemäß Art. 116 GG in Verbindung mit Art. 16 GG „Deutsche Staats-
bürger“ im Sinne des Grundgesetzes der BRD und standen seit dessen Inkrafttreten am 
24.05.1949 unter dessen Schutz. Mit dem Inkrafttreten des Einigungsvertrags auf dem Territo-
rium der DDR am 31.10 1990 können die ehemaligen DDR-Bürger nun ihre Rechte aus dem 
Grundgesetz vor den Gerichten der Bundesrepublik Deutschland geltend machen. (2), (3), (4) 

 

2. Wie das sachliche Eigentum, so standen auch die von den ehemaligen DDR-Bürgern im Rahmen 
ihres Arbeitslebens erworbenen Rechte an Rentenansprüchen und -anwartschaften unter dem 
Schutz des Grundgesetzes und damit auch unter dem Eigentumsschutz gemäß Art. 14 GG. (5) 

 

3. Den Rentenansprüchen und Rentenanwartschaften kommen als vermögenswerte Güter eine be-
sondere soziale Funktion zu, da sie dazu dienen, dem Eigentümer eine eigenverantwortliche Ge-
staltung seines Lebens zu ermöglichen. (6) 

 

Diese wichtige, vom Bundesverfassungsgericht hervorgehobene existenzielle Bedeutung der              
Alterssicherungsansprüche wurde im Rahmen der Rentenüberleitung durch den Gesetzgeber und 
auch von der Sozialgerichtsbarkeit grob missachtet und so ein großer Teil der betroffenen Rentne-
rinnen und Rentner aus der DDR in die Altersarmut getrieben. Das ist ein Unrecht, das für einen 
großen Teil der Betroffenen nicht wieder gut zu machen ist, da sie inzwischen verstorben sind. 
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Für die noch Lebenden brauchen wir einen GERECHTIGKEITSFONDS – jetzt! 

 

Was werden wir tun? 

 

Über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es ein dringendes Gebot der Gerechtigkeit, jetzt zeit-
nah die politische Zustimmung zu einem Fonds herbeizuführen, aus dem die noch lebenden Rent-
nerinnen und Rentnern für die in ihrem Arbeitsleben in der DDR erworbenen, aber nicht   gewährten 
Rentenansprüche eine angemessene Abgeltungszahlung/Entschädigung erhalten. 

An diesem Ziel sind alle unsere weiteren Aktivitäten ausgerichtet. 

 

Siehe:               - Strategiepapier vom 21.03.23 

- Petition an den Deutschen Bundestag vom 30.06.23 (→ Link) 

 

Schwerpunkte darin sind: 

 

1. Initiierung von Fachgesprächen mit den zuständigen Politikern in Regierung und Parlament mit 
dem Ziel: „Anträge an den Bundestag“. 

2. Aktivierung direkter Gespräche mit den Landesregierungen der NBL, auf der Ebene der Minister-
präsident*innen und Sozialminister*innen mit dem Ziel: „Anträge an den Bundesrat“. 

3. Aufnahme/Fortsetzung direkter Gespräche mit dem DGB und den Gewerkschaften Ver.di, EVG 
und IG BCE. 

4. Durchführung eines Rentenforums unter Teilnahme von Bundes- und Landespolitikern im No-
vember 2023 

5. Konferenzen/Demonstrationen im Rahmen der Landtagswahlen 2024 in  Brandenburg, Thüringen 
und Sachsen sowie zur Bundestagswahl 2025. 

 

Oktober 2023 

  

https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/84135907-cf92-4873-888d-1c4ea1a0adbd/RT%20Strategie%202023-2026%20und%20Anlagen.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/08caed4d-8498-4c93-888d-36e4cbaf754d/Petition%20an%20d.%20BT%2030.06.23-1.pdf
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Quellen: 

 

(1) Art. 1 GG und Art. 3 GG 

 

Art. 1 GG: 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. 

 

Art. 3 GG: 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. 

 

(2) Art. 116 GG 

(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Rege-
lung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling, oder Vertriebener deut-
scher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deut-
schen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. 

 

(3) BVerfGE 36, 1 – Grundlagenvertrag vom 21.12.1972 (Klage des Freistaates Bayern) 
      Urteil des Zweiten Senats vom 31. Juli 1973 - 2 BvF 1/73 

Auszug aus der Urteilsbegründung 
„Der Vertrag bedarf daher, um verfassungskonform zu sein, der Auslegung, dass die Deutsche 
Demokratische Republik auch in dieser Beziehung nach dem Inkrafttreten des Vertrags für die 
Bundesrepublik Deutschland nicht Ausland geworden ist. Der Vertrag bedarf weiter der Ausle-
gung, dass - unbeschadet jeder Regelung des Staatsangehörigkeitsrechts in der Deutschen Demo-
kratischen Republik - die Bundesrepublik Deutschland jeden Bürger der Deutschen Demokrati-
schen Republik, der in den Schutzbereich der Bundesrepublik und ihrer Verfassung gerät, gemäß 
Art. 116 Abs. 1 und 16 GG als Deutschen wie jeden Bürger der Bundesrepublik behandelt. Er ge-
nießt deshalb, soweit er in den Geltungsbereich des Grundgesetzes gerät, auch den vollen Schutz 
der Gerichte der Bundesrepublik und alle Garantien der Grundrechte des Grundgesetzes, ein-
schließlich des Grundrechts aus Art. 14 GG. Jede Verkürzung des verfassungsrechtlichen Schutzes, 
den das Grundgesetz gewährt, durch den Vertrag oder eine Vereinbarung zur Ausfüllung des Ver-
trags, wäre grundgesetzwidrig.“ 

 

(4) BVerfG, Beschluss vom 21.10.1987 - 2 BvR 373/83 (Kläger wurde in der DDR eingebürgert) 

Auszug aus der Urteilsbegründung 
„Der Erwerb der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik durch den Be-
schwerdeführer bewirkte, dass er zugleich die deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne der Art. 16 
Abs. 1, 116 Abs. 1 GG erworben hat. … Indes folgt aus dem Gebot der Wahrung der Einheit der 
deutschen Staatsangehörigkeit (Art. 116 Abs. 1, 16 Abs. 1 GG), das eine normative Konkretisie-
rung des im Grundgesetz enthaltenen Wiedervereinigungsgebots ist, dass dem Erwerb der Staats-
bürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik für die Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland in den Grenzen des ordre public die Rechtswirkung des Erwerbs der deutschen 
Staatsangehörigkeit beizumessen ist.“ 
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(5) Art. 14, Abs. (3) GG:  

„Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädi-
gung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu be-
stimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentli-
chen Gerichten offen.“ 

Als Rechtsgrundlage für die Enteignung ist die Gesamtheit der Rentenüberleitungsgesetze in Ver-
bindung mit dem Einigungsvertrag anzusehen, auch wenn dort nicht von Enteignung sondern von 
einer Anpassung der DDR-Rentengesetze an das bundesdeutsche Rentenrecht gesprochen wird. 
Damit sind natürlich auch keine Regelungen zu „Art und Ausmaß einer Entschädigung“ getroffen 
worden. 

 

(6) Urteil des Ersten Senats vom 28. April 1999 - 1 BvL 32/95 / 1 BvR 2105/95 (Klage Mebel) 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits im Jahre 1999 festgestellt, der Einigungsvertrag treffe 

die Bestimmung, „…dass die in den Versorgungssystemen der Deutschen Demokratischen Re-

publik erworbenen Ansprüche und Anwartschaften ... in die gesetzliche Rentenversicherung zu 

überführen sind."  (Urteil vom 28.04.1999, BVerfGE 100, 104 ff, Leitsatz 1 und Rn.125) Sie genie-

ßen den Schutz des Art. 14 GG, in dessen Schutzbereich sie mit dem Beitritt gelangten (BVerfG 

aaO. Rn. 125; BVerfGE 91, 294, 307 f.) Die Bundesrepublik Deutschland tritt in die nach den Ver-

sorgungsordnungen der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme begründeten leistungsrechtli-

chen Beziehungen grundsätzlich ein (BVerfG aaO. Rn. 125 m.w.N.). Der Eigentumsschutz für die 

so erworbenen Ansprüche gilt analog zu den Arbeitgeberanteilen zur Rentenversicherung West 

auch dann, wenn die Betroffenen selbst nicht eingezahlt, sondern ihre Beitragszahlungen durch 

Arbeitsleistung erbracht haben (BVerfG aaO. Rn. 129 m.w.N.). Allerdings hat das Gericht es dem 

Gesetzgeber zugebilligt, bei der Ausgestaltung von Inhalt und Schranken des Eigentums gem. Art. 

14 I S. 2 GG unter Beachtung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums auch Änderungen und Be-

schränkungen erworbener Rechtspositionen zu regeln. Unter diesen Voraussetzungen sieht es 

eine Gesetzgebung als zulässig an, alle in der DDR erworbenen Ansprüche durch eine einheitli-

che, ausschließlich aus der gesetzlichen Rentenversicherung stammende Versorgungsleistung zu 

ersetzen. (BVerfG aaO. Rn 143 f.). Dies ist nach Auffassung des Gerichts auch verhältnismäßig, 

solange es durch diese Überführung nicht zu einer unverhältnismäßigen Verminderung der Versor-

gungsleistung kommt. Im Regelfall soll eine temporäre Verminderung, die aus Gründen der deut-

schen Einigung hinzunehmen ist, durch die Dynamisierung der Rente bald ausgeglichen sein. (Rn. 

148 ff.). 

Allerdings ist es, entgegen der Vermutung des Gerichts, zu einer unverhältnismäßigen Verminde-

rung der Versorgungsleistung gekommen: Für die eine Vielzahl der Betroffenen wirkt sich die 

Überführung gar nicht aus: Sie haben mit Überführung und hätten ohne die Überführung bei einem 

schlichten Verfall ihrer Ansprüche aus Zusatzrenten die gleiche Rentenhöhe zu beanspruchen. Für 

die eingezahlten Beiträge erhalten sie also keinerlei Gegenwert. Das entspricht dem, was das Ge-

richt eine unverhältnismäßige Verminderung der Versorgungsleistung nennt.  

Außerdem dient die Dynamisierung der Rente nicht dem Wertausgleich bei einer verminderten 

Versorgungsleistung, sondern der Anpassung der Renten an das allgemeine Lohngefüge und dem 

Ausgleich des Kaufkraftverlustes durch Inflation.  

Die Anwendung der Dynamisierung auf Rentenansprüche, die in das Rentensystem der Bundesre-

publik überführt wurden, kann demzufolge die Einbuße durch den Verlust der Zusatzrenten nicht 

ausgleichen. Müsste die Dynamisierung die Verluste aus der Überführung in das Rentensystem 

ausgleichen, wäre dies eine Ungleichbehandlung mit den Rentnerinnen und Rentnern der übrigen  
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Bundesrepublik, bei denen eine solche zusätzliche Kompensation nicht stattfindet, und damit ein 

Verstoß gegen Art. 3 GG, der entgegen BVerfG auch nicht gerechtfertigt erscheint. Kann die Dyna-

misierung aber diesen Verlust nicht ausgleichen, ist der Verlust auch nach Auffassung des BVerfG 

ein „für die Betroffenen nicht mehr zumutbarer Eingriff in ihre eigentumsgeschützten Ansprüche.“ 

Rn. 151).  

Auch die Ungleichbehandlung mit westdeutschen Zusatzrenten ist unverhältnismäßig und damit 

ein Verstoß gegen Art. 3 GG. Selbst wenn westdeutsche Berufsgruppen erheblich höhere Beiträge 

in ihre Zusatzversicherungen eingezahlt haben sollten (was angesichts der Systemunterschiede 

noch belegt werden müsste, Rn. 160), rechtfertigt dies allenfalls höhere Zusatzrenten, nicht aber 

das völlige Entfallen der erworbenen Rentenansprüche.  

 

 

 

 


